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1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 

Planungsanlass des BEBAUUNGSPLANES SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIKANLAGE „EHEMALIGE LPG-

STALLANLAGEN“ der Stadt Wettin-Löbejün, Ortschaft Nauendorf ist das Bauvorhaben der Firma 

Frankfurt Energy Holding GmbH aus 65760 Eschborn, Ginnheimer Straße 4 – südöstlich der 

bebauten Ortslage von Nauendorf, auf den Flächen der ehemaligen LPG eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage zu errichten und zu betreiben. 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wird das Planvorhaben zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Stromerzeugung aus Solarenergie 

bauplanungsrechtlich vorbereitet. Die Planung ist konform zur Energiepolitik des Bundes, wel-

che mit der Novellierung des ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES (EEG) auf die Erhöhung des 

Anteils der Stromerzeugung aus regenerativen Energien ausgerichtet ist. Die Novellierung des 

BAUGESETZBUCHES (BAUGB) von 2004 verfestigt diese Absicht, energetische und klimaschüt-

zende Regelungen in der Bauleitplanung aufzunehmen. Das BAUGB wurde um die „Nutzung 

erneuerbarer Energien“ und die „sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ (§ 1 Abs. 9 

Nr. 7 BAUGB) als zu berücksichtigende Belange in Bauleitplanverfahren erweitert. 

Bei der Umsetzung der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage soll entsprechend § 1 Abs. 5 

BAUGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit die-

nende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. Im Rahmen der Planung sollen die 

privaten und öffentlichen Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegeneinander und untereinander 

abgewogen werden.  

Insbesondere sind folgende Belange zu berücksichtigen: 

- die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zur energetischen Nutzung inner-

halb eines ca. 2,43 ha großen sonstigen Sondergebietes ‚Photovoltaikanlage‘ 

- die Realisierung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Schaffung eines sonstigen Sondergebietes ‚Photovoltaikanlage‘ sowie den erforderli-

chen Erschließungs- und Ausgleichsflächen 

- die Erfüllung der Bedingungen und Kriterien gemäß EEG 

- die Nutzung erneuerbarer Energien als Beitrag zum Klimaschutz und der Klimaanpas-

sung 

- die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege 

- die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

- die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und die Sicherung der hierfür 

erforderlichen Flächen. 

Die Förderung der Nutzung von regenerativen Energiequellen als Beitrag zum Klimaschutz ist 

ein wesentlicher Anspruch an das geplante Bauvorhaben. 

Für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BAUGB wird im Laufe 

des Planverfahrens eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkun-

gen ermittelt und mittels Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist im vorgesehenen Umfang und zum jetzigen Zeit-

punkt erforderlich, um die Umsetzung des Planungsziels verbindlich festzusetzen und die bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Planung zu schaffen.  
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Der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 den Aufstellungsbe-

schluss für den BEBAUUNGSPLAN SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIKANLAGE „EHEMALIGE LPG-

STALLANLAGEN“ der Stadt Wettin-Löbejün, Ortschaft Nauendorf gefasst. 

2. Angaben zum Plangebiet 

Der Geltungsbereich des BEBAUUNGSPLANES SONDERGEBIET PHOTOVOLTAIKANLAGE „EHEMALIGE 

LPG-STALLANLAGEN“ der Stadt Wettin-Löbejün, Ortschaft Nauendorf befindet sich 

- am östlichen Ortsrand der Ortschaft Nauendorf, 

- westlich der Bahnlinie Halle-Halberstadt, 

in der Gemarkung der Ortschaft Nauendorf der Stadt Wettin-Löbejün. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 

93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 93/16, 93/17, 93/34 und 93/35 (alle ganz) und 509 

(teilweise) der Flur 2 der Gemarkung Nauendorf der Stadt Wettin-Löbejün. 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches wurde bis 1990 von der Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaft (LPG) zur Schweineaufzucht genutzt. Zum gegenwärtigen Zeit-

punkt ist die Fläche insbesondere durch Gebäude- und Fundamentreste der ehemaligen Stall-, 

Silo- und Speicheranlagen der LPG sowie Bauschuttablagerungen geprägt. Neben den Gebäu-

deresten befinden sich anthropogene Ablagerungen wie Gehölzschnitt, Gartenabfälle, Hausmüll 

und Reifen auf den Flächen. Die unregelmäßige Geländeoberfläche lässt darüber hinaus be-

reits überwachsene Altablagerungen vermuten (vgl. Anlage 1 ‚Bestandsaufnahme - Fotodoku-

mentation‘). 

Der überwiegende Teil der Bodenoberfläche ist versiegelt, aber bereits größtenteils überwach-

sen. Vereinzelte Metallgitter innerhalb der Versiegelung lassen auf nutzungstypische Einrich-

tungen im Untergrund, wie bspw. (Gülle-)Kanäle, schließen. 

Das Flurstück 93/1 der Flur 2 der Gemarkung Nauendorf ist im Altlastenkataster des Landkrei-

ses Saalekreis als Altstandort „Anlage des LPG (T) Morl“ erfasst.“ 

Die Erschließung des Plangebietes ist über unbefestigte Wege gegeben, welche im Westen an 

die Straße ‚Lehmloch‘ angebunden sind. 

3. Übergeordnete und sonstige Planungen 

3.1 Landesplanung 

Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA 2010) gemäß 

der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gültig ab 

12.03.2011) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die der 

Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des Landes Sachsen-

Anhalt zugrunde zu legen sind.  

Das Plangebiet gehört laut Beikarte 1 bzw. Kapitel 1 "Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 

Raumstruktur" des LEP LSA 2010 den Verdichtungsraum umgebenden Raum (Bestandteil des 

Ordnungsraums) an. Dieser weist einen zu seinen Gunsten verlaufenden Suburbanisierungs-

prozess und eine daraus entstandene enge Verflechtungen zum Verdichtungsraum auf.  
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Er ist darüber hinaus dem ländlichen Raum zuzuordnen und leistet damit zusätzlich aufgrund 

seines großen Flächenpotenzials insbesondere für die Produktion von Nahrungsmitteln und 

nachwachsenden Rohstoffen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Landes 

Sachsen-Anhalt. Sein Potenzial für die Regeneration von Boden, Wasser, Luft und biologischer 

Vielfalt ist von herausragender Bedeutung.  

Das Kapitel 3.4 „Energie“ befasst sich darüber hinaus mit der Aufgabenstellung „Erneuerbaren 

Energien“ und formuliert diesbezüglich konkrete Ziele und Grundsätze. Erneuerbare Energien 

und somit auch die Photovoltaik sind Bestandteil eines ökonomisch und ökologisch ausgewo-

genen Energiemixes (G 75). Zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien sollen die 

Regionalen Planungsgemeinschaften als Träger der Regionalplanung unterstützend, u. a. durch 

eigenständige Konzepte (G 77/ G 78), beitragen. Im Ziel Z 115 wird formuliert, dass Photovol-

taik-Freiflächenanlagen in der Regel raumbedeutsam sind. Sie bedürfen vor ihrer Geneh-

migung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wirkung auf das 

Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushalts zu prü-

fen. Begründet wird dies damit, dass eine "flächenhafte Installation von Photovoltaikanlagen 

deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, Bodenveränderung, 

Flächenzerschneidung und die Veränderung des Landschaftsbildes hat" (LEP LSA 2010, G 84, 

85). In G 85 wird die Aussage getroffen, dass die Errichtung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen weitgehend vermieden werden 

sollte. 

Die Ortschaft Nauendorf einschließlich des Geltungsbereiches liegen innerhalb des Vorbehalts-

gebietes für Landwirtschaft Nr. 7 „Gebiet zwischen Halle und Bitterfeld“. 

Für die nähere Umgebung trifft der LEP LSA 2010 folgende Festlegungen: 

 von Nordwesten nach Südosten verläuft eine überregionale Schienenverbindung und 

 von Nordwesten nach Südwesten verläuft eine Autobahn und autobahnähnliche Fern-

straße A 14 sowie eine überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraße L 50. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Sondergebiet Photovoltaikanlagen „Ehemalige 

LPG-Stallanlagen“ liegt am östlichen Ortsrand der Ortschaft Nauendorf. Für die Siedlungsberei-

che selbst werden in der Regel keine Erfordernisse der Raumordnung festgelegt.  

Mit einem Maßstab von 1 : 300.000 lässt sich aus den dargestellten Regelungen der Raumnut-

zung und Raumfunktionen in der zeichnerischen Darstellung des Landesentwicklungsplanes 

keine Parzellenschärfe ableiten. Vielmehr geben sie generalisierte Erfordernisse der Raumord-

nung wieder, deren Größe und räumliche Lage nur annähernd dem des vorgesehenen Entwick-

lungsbereiches entsprechen. 

Aufgrund der Lage am Ortsrand in Verbindung mit dem relativ kleinen Maßstab der kartographi-

schen Darstellung des LEP LSA 2010 ist davon auszugehen, dass die vorliegende Planung 

nicht mit der landesplanerischen Festsetzung als Vorbehaltsgebiet der Landwirtschaft kollidiert. 

Darüber hinaus weist die Fläche einen hohen Versiegelungsgrad, Gebäude- und 

Fundamentreste sowie Ablagerungen von Bauschutt und anderen Fremdablagerungen auf, die 

eine landwirtschaftliche Nutzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ermöglichen und die Bo-

denverhältnisse eine landwirtschaftliche Nutzung ebenfalls nicht begünstigen und damit nicht 

zur Nahrungsmittelproduktion und für nachwachsende Rohstoffe geeignet ist. Das Potenzial für 

die Regeneration von Boden, Wasser, Luft und biologische Vielfalt wird aufgrund der Lage, der 

Vorbelastung sowie der hohen Versiegelung nur geringfügig beeinflusst. Da die Fläche nach 

Umsetzung des Vorhabens nicht mehr als Zwischenlagerfläche genutzt werden kann und groß-
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flächige Beräumungsarbeiten notwendig sind, wird hier eine verträgliche Bodennutzung ge-

währleistet. 

Das geplante Vorhaben stellt einen Eingriff in das Landschaftsbild dar und wird im Rahmen der 

Umweltprüfung bewertet und es werden in Folge dessen geeignete Minimierungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen festgesetzt.  

Das geplante Vorhaben widerspricht daher nicht den o. g.  Zielen und Grundsätzen der Lan-

desplanung. 

3.2 Regionalplanung 

Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION HALLE (REP HALLE 2010) wurde 

durch die Regionalversammlung am 27.05.2010 und 26.10.2010 beschlossen, am 20.07.2010, 

04.10.2010 und 18.11.2010 durch die oberste Landesplanungsbehörde mit Bescheid genehmigt 

und ist seit dem 21.12.2010 in Kraft. 

Derzeit erfolgt die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion 

Halle. Es existiert derzeit ein erster Entwurf mit Stand vom 10.05.2016. Für die Ortschaft 

Nauendorf und der näheren Umgebung wurden bisher keine neuen Festlegungen getroffen. 

Laut rechtskräftigen REP Halle 2010 liegt das Plangebiet innerhalb des Vorbehaltsgebietes für 

Landwirtschaft Nr. 5 „Gebiete nördlich von Halle (SK)“. Zu sichern und bei der Planung zu be-

rücksichtigen sind insbesondere Gebiete, in denen die Landwirtschaft aufgrund spezifischer 

Standortfaktoren einer besonderen Funktion für den Naturhaushalt und die Landschaftspflege, 

die Erholung und die Gestaltung des ländlichen Raumes besitzt oder in denen die Landwirt-

schaft eine bedeutende Rolle zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft einnimmt.  

Für die nähere Umgebung trifft der REP Halle 2010 folgende Festlegungen: 

 von Nordwesten nach Südosten verläuft eine Schienenverbindung für den Fernverkehr 

und 

 von Nordwesten nach Südwesten verläuft eine Autobahn und autbahnähnliche Straße 

A 14, eine Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung L 50 sowie eine Straße mit regi-

onaler Bedeutung L 147. 

Ansonsten grenzt das Plangebiet von allen Seiten an das Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft 

Nr. 5 „Gebiete nördlich von Halle (SK)“ an. 

Gemäß dem Grundsatz 85 des LEP LSA 2010 soll die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen weitestgehend vermieden werden. 

Die Lage des Plangebietes innerhalb des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft Nr. 5 „Gebiet 

nördlich von Halle (SK)‘“ beeinträchtigt nicht die Ziele und Schutzzwecke dieser raumordner-

ischen Festlegungen.  

Wie in Punkt 3.1. ‚Landesplanung‘ bereits aufgeführt, handelt es sich bei der in Rede stehenden 

Fläche um ehemalige Stallanlagen der LPG. Das Gelände ist auch gegenwärtig durch die ehe-

malige Nutzung geprägt und weist neben der Bodenversiegelung, Gebäude- und 

Fundamentreste, auch Ablagerungen von Bauschutt auf. Insgesamt besitzt die Fläche ein nega-

tives Erscheinungsbild. Aufgrund der Nähe zum Siedlungsbereich der Ortschaft Nauendorf stellt 

die Fläche damit einen städtebaulichen Missstand dar. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist  

aufgrund der Flächeneigenschaften nicht möglich. Die Belastung des Bodens zum Teil durch 

Versiegelung als auch aufgrund der Altlast des Flurstückes 93/1 der Flur 2 der Gemarkung 

Nauendorf, charakterisiert die Fläche nicht als spezifischen Standortfaktor für die Landwirt-
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schaft, der eine besondere Funktion für den Naturhaushalt und der Landschaftspflege entfaltet, 

noch der Erholung oder der Gestaltung des ländlichen Raumes dient. 

Zusammenfassend passt sich die vorliegende Planung mit der Festsetzung eines Sondergebie-

tes Photovoltaikanlage gemäß § 1 Abs. 4 BAUGB den aktuellen Zielen des LANDESENTWICK-

LUNGSPLANES DES LANDES SACHSEN-ANHALT 2010 und des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANES 

FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG 2018 mit seinen Grundsätzen und 

Erfordernissen der Raumordnung an bzw. steht diesen nicht entgegen. 

 Mit der Planung wird eine ehemalige LPG-Stallanlage einer neuen Nutzung (Flächenrecyc-

ling) zugeführt. Dies entspricht dem öffentlichen Interesse zum sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden und den Zielsetzungen des LEP LSA 2010 (G 13) sowie des EEG, vor-

rangig Konversionsflächen für Photovoltaikanlagen nutzbar zu machen (LEP LSA 2010, G 

84).  

 Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage leistet einen nennenswerten Beitrag zum all-

gemeinen Klimaschutz und zum im LEP LSA 2010 geforderten Energiemix. 

 Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein städtebaulicher Missstand besetift 

und es werden Ausgleichsmaßnahmen realisiert, die zu einer Kompensation des mit dem 

Vorhaben einhergehenden Eingriffs in Natur und Landschaft führen. 

 Die einzelfachlichen Grundsätze werden durch die geplante Photovoltaikanlage beachtet 

und umgesetzt. 

3.3 Flächennutzungsplanung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan stellt für das gesamte Ge-

meindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der 

Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar. 

Für die Ortschaft Nauendorf existiert ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan. Der FLÄCHE-

NNUTZUNGSPLAN FÜR DAS GEMEINDEGEBIET NAUENDORF, ÜBERARBEITUNG FEBRUAR 1996, geneh-

migt durch das Regierungspräsidium Halle am 11.12.1996, stellt den überwiegenden Teil des 

Geltungsbereiches als geplante Wohnbaufläche dar. Der nördliche Bereich wird als gemischte 

Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan enthält darüber hinaus die Kennzeichnung 

einer Altlastenverdachtsfläche. 

Der geplante Bebauungsplan lässt sich somit nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Fläche-

nnutzungsplan entwickeln, sodass eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich wird. 

Die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes soll schnellstmöglich erfolgen und 

die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel mit dem Ände-

rungsverfahren vorgesehen.  

4. Standortbegründung und -alternativen 

Allgemein begründet sich eine flächendeckende Untersuchung des Gemeindegebietes auf Eig-

nungsflächen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf dem ERLASS DES MI-

NISTERIUMS FÜR LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR LSA sowie ERLASS DES MINISTERIUMS FÜR 

LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND ENERGIE vom 31. Mai 2017. Unabhängig davon begründet sich 

die flächendeckende Prüfung aufgrund der zu führenden Standortdiskussion im Rahmen der 

Flächennutzungsplanung und wenn diese - wie im vorliegenden Fall - nicht vorliegt, im Rahmen 
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der verbindlichen Bauleitplanung sowie im Rahmen der Umweltprüfung („in Betracht kommende 

anderweitige Planungsmöglichkeiten“). 

Für das Gemeindegebiet der Stadt Wettin-Löbejün existiert keine vergleichbare Standortprüfung 

für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 

Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ – EEG 

2017) regelt u. a. die Einspeisung von Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie. § 48 Abs. 1 Ziffer 3c EEG definiert hierbei, auf welchen Flächen derartige 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Neben bereits versiegelten Flächen 

und den sog. Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher und wohnungsbaulicher 

sowie militärischer Nutzung, betrifft dies ebenfalls Flächen, die längs von Autobahnen oder 

Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 110 m beidseitig der befestigten Fahrbahn liegen. 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist aufgrund seiner ehemaligen land-

wirtschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Nutzung, hier Viehzucht, als Konversionsfläche einzustu-

fen und entspricht damit dem § 48 Abs. 1 Ziffer 3c) EEG und ist zudem konform mit der Zielset-

zung des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt (LEP LSA 10-Kapitel 3.4 Energie). Zwar 

wurden die ehemaligen Anlagen der Viehzucht teilweise zurückgebaut, jedoch befinden sich auf 

der Fläche weiterhin umfänglich Bodenversiegelungen sowie Fundament- und Gebäudereste. 

Neben diesen Baurückständen verzeichnet die Fläche außerdem anthropogene Ablagerungen 

wie Müll, Bauschutt und Grünschnitt. Aufgrund der Nähe am Rand der Ortslage beeinträchtigt 

die Fläche das Ortsbild nachhaltig und sie stellt einen städtebaulichen Missstand dar. Infolge 

Restversiegelung und der Altlastenverdachtsfläche des Flurstückes 93/1 ist davon auszugehen, 

dass die Bodenqualität auch nach der Beseitigung der Versiegelung beeinträchtigt ist. 

Die Flächeneigenschaften sowie der Altlastenverdacht im Plangebiet stehen der im FLÄCHE-

NNUTZUNGSPLAN FÜR DAS GEMEINDEGEBIET NAUENDORF, ÜBERARBEITUNG FEBRUAR 1996 darge-

stellten Nutzung (geplante Wohnbaufläche – sensible Nutzung) entgegen.  

Mit der vorliegenden Planung soll insgesamt eine ökologisch verträgliche und nachhaltige Nut-

zung entsprechend der gegebenen Verhältnisse umgesetzt werden. Dieses Flächenrecycling 

entspricht dem öffentlichen Interesse zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden und wie 

bereits erwähnt, den Zielsetzungen des EEG und LEP LSA 2010, vorrangig versiegelte Flächen 

bzw. Konversionsflächen für Photovoltaikanlagen nutzbar zu machen.  

Es soll darüber hinaus eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gesichert werden, die die 

wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt, eine 

menschenwürdige Umwelt sichert und die natürlichen Lebensgrundlagen schützt und entwi-

ckelt, insbesondere auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz und der Klimaan-

passung.  

Es wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die geplante Photovoltaikan-

lage eine flächenverträglichere Nutzung darstellt.  

Nach Aufgabe der Nutzung als Photovoltaikanlage steht die Fläche erneut zur Verfügung. Da 

für die Nutzung der Photovoltaikanlage außerdem eine Beräumung der abgelagerten Baumate-

rialien und anthropogenen Ablagerungen erforderlich ist, kann von einer besseren Flächenei-

genschaft für nachfolgende Nutzungen ausgegangen werden. 
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5. Immissionen und Emissionen 

Lärm: 

Von der Photovoltaikanlage sowie deren Nebenanlagen gehen keine Lärmimmissionen aus, die 

für die angrenzenden Nutzungen zu Beeinträchtigungen führen könnten. Die Anlage selbst ist 

gegenüber Lärmimmissionen unsensibel, dies führt ebenfalls zu keinen Einschränkungen der 

Entwicklungsmöglichkeiten der angrenzenden Nutzungen. 

Visuelle Beeinträchtigungen: 

Mit der Umsetzung des Vorhabens werden Veränderungen des Landschaftsbildes verbunden 

sein. Im Zuge der Konkretisierung der Planung wird ausführlich auf die Fernwirkung der Photo-

voltaikanlage und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild eingegangen. Die voraussichtli-

chen Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden im Rahmen der Umweltprüfung bewertet 

und geeignete Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.  

Blendwirkungen aufgrund von Reflexionen: 

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht genehmi-

gungsbedürftige Anlagen i. S. der §§ 22 ff. BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ.  

Die Solarmodule reflektieren einen Teil des Lichtes. Durch diese Lichtreflexion kann es unter 

bestimmten Konstellationen zu Reflexblendungen kommen. In der Regel treten diese nur auf, 

wenn direkte Sichtverbindungen zwischen Solarmodul und schutzbedürftigen Räumen auftreten 

und der Abstand weniger als 100 m beträgt. Als schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des 

BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES gilt eine Blendwirkung, wenn diese mehr als 30 Minuten pro 

Tag und mehr als 30 Stunden pro Jahr auftritt. 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen liegen westlich in ca. 10 m Entfernung. Da der Abstand 

zu relevanten schutzbedürftigen Nutzungen damit innerhalb des 100 m-Radius liegt ist die Er-

arbeitung eines Fachgutachtens zur Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-

Modulen (Blendgutachten) erforderlich und im weiteren Verlauf der Planung erstellt. 

Insbesondere durch die Ausrichtung der Module zur Sonne verursachen die Module vor allem 

Reflexblendungen in Richtung Süden. Bei festinstallierten Anlagen (im vorliegenden Fall erfolgt 

die Aufstellung in einem Winkel von 20 Grad) werden die Sonnenstrahlen in der Mittagszeit 

nach Süden in Richtung Himmel reflektiert. Für Flächen südlich der Anlage liegt dabei nur eine 

theoretische Betroffenheit vor (z. B. wenn sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur PV-Anlage 

ein Hochhaus befindet).  

Der südlich gelegene Siedlungsbereich, in ca. 60 m Entfernung, wird durch Gehölzstrukturen 

von der Fläche räumlich getrennt und visuell abgegrenzt, davon ausgegangen wird, dass keine 

Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Am Morgen und am Abend, wenn die Sonne tief steht, werden durch einen geringeren Einfall-

winkel größere Anteile des Lichtes reflektiert. Reflexblendungen können dann in den Bereichen 

westlich und östlich der Anlage auftreten. Durch die in Blickrichtung tief stehende Sonne wer-

den diese Störungen jedoch relativiert, da die Reflexblendung der Sonne überlagert wird. Durch 

die stark lichtstreuende Eigenschaft der Module kann eine Blendung in kurzer Entfernung (we-

nige dm) zu diesen Modulreihen ausgeschlossen werden und es kann davon ausgegangen 

werden, dass der östliche gelegene Siedlungsbereich nicht beeinträchtigt wird. Zu erkennen 

sind lediglich helle Flächen auf den Oberflächen der Module. Diese stellen allerdings keine Be-
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einträchtigung für das menschliche Wohlbefinden dar (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007, S. 

35). 

Elektrische und magnetische Strahlungen: 

Mögliche Auswirkungen auf den Menschen durch elektrische oder magnetische Strahlungen 

ausgehend von den Solarmodulen, Verbindungsleitungen, Wechselrichtern und Transformato-

ren werden als unerheblich eingeschätzt. Laut Literatur werden die maßgeblichen Grenzwerte 

der BImSchV in jedem Fall deutlich unterschritten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007, S. 

36). 

6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Die einzelnen Festsetzungen im Bebauungsplan werden getroffen, um einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der angrenzenden und vorhandenen Nutzun-

gen Rechnung zu tragen. Die Festsetzungen ermöglichen die Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von maximal 2 MWp. Die Module werden mittels 

eines Trägersystems bis zu einer maximalen Höhe von 3,00 m über Geländeoberkante aufge-

ständert. Eine Verankerung des Trägersystems erfolgt durch Rammung in den Boden. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 ff BauNVO) 

Zur Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan Folgendes festgesetzt. 

Festsetzung: 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet „Photovoltaikanlage“ gemäß 

§ 11 BAUNVO festgesetzt. 

In diesem Gebiet sind Anlagen zulässig, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 

Sonnenenergie dienen. 

Zulässig sind: 

- fest installierte Photovoltaikanlagen (Solarmodule), einschließlich der erforderlichen 

Aufstellungsvorrichtungen (Modultische), 

- Nebenanlagen für elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen (Wechselrichter-, Tra-

fo-, Übergabestationen, ober- und unterirdisch verlaufende Kabel, Einfriedungen), 

- Nebenanlagen für die Erschließung (Wege, Zufahrten). 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 ff. BauNVO) 

Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 16 BAUNVO) 

Die Grundfläche wird differenziert für die Modultische und für die sonstigen baulichen Anlagen 

festgesetzt. Diese Unterscheidung wird vorgenommen, weil die Modultische im Gegensatz zu 

den sonstigen baulichen Anlagen nur mittels Pfosten mit dem Boden verbunden sind und die 

Grundfläche nicht überbaut bzw. versiegelt, sondern nur überstellt wird. 
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Festsetzung: 

Die Grundfläche wird differenziert mit Photovoltaikmodulen überstellte bzw. überschirmte Flä-

chen und sonstige versiegelte Flächen festgesetzt. 

Maßgebend für die Ermittlung der Grundfläche der Photovoltaikanlage ist die senkrechte Pro-

jektion der äußeren Abmessungen der Modultische. 

Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BAUNVO) 

Die Höhenfestsetzung ist für die Begrenzung des Eingriffs in das Landschaftsbild relevant. Für 

die Photovoltaikanlagen gelten nach § 18 BAUNVO folgende Höhenangaben.  

Festsetzung: 

Die maximale Höhe der Photovoltaikanlagen und der Nebenanlagen wird auf 3,0 m festge-

setzt. 

Die Höhe der baulichen Anlage wird definiert als das senkrechte Maß zwischen den genann-

ten Bezugspunkten, gemessen in der Modultischlängenmitte bzw. der Mitte der Längsseite der 

baulichen Anlage.  

Unterer Bezugspunkt ist die vorhandene Geländehöhe, oberer Bezugspunkt ist die Oberkante 

der baulichen Anlage. 

Zulässige Grundfläche (§ 19 BAUNVO) 

Für das sonstige Sondergebiet ‘Photovoltaikanlage‘ ist für die Photovoltaikanlage eine maximal 

zulässige Grundfläche festgesetzt. Sie gibt vor, wieviel m² maximal von Modulen überstellt wer-

den dürfen. Die maximal zulässige Grundfläche für die Modultische beträgt 15.000 m². Maßgeb-

lich für die Ermittlung der Grundfläche der Modultische ist wie oben beschrieben die senkrechte 

Projektion der äußeren Abmessungen der Modultische. 

Zusätzlich wird für sonstige neu zu errichtende bauliche Anlagen (Nebenanlagen für elektrische 

und sonstige Betriebseinrichtungen) eine maximale Grundfläche in einer Größenordnung von 

50 m² festgesetzt. Zum gegenwärtigen Planungsstand ist nicht vorgesehen, für die innere Er-

schließung der Anlage zusätzliche Versiegelungen vorzunehmen. Aus diesem Grund werden 

auch diesbezüglich keine Festsetzungen zum zulässigen Maß, zur Bauweise der Befestigungen 

o. ä. getroffen.  

Die zulässige Grundfläche ist konkret festgesetzt, eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 

BAUNVO wird ausgeschlossen. Darüber hinaus sollen bauliche Anlagen, wie unter § 19 Abs. 4 

BAUNVO aufgeführt (Garagen, Stellplätze, Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche) im Plan-

gebiet nicht errichtet werden. Die Möglichkeit, die Grundfläche mit derartigen baulichen Anlagen 

zu überschreiten, ist somit entbehrlich. 

Insgesamt sind die festgesetzten Grundflächen für das konkrete Bauvorhaben erforderlich und 

auf das notwendige Maß beschränkt. Das Plangebiet wird zwar großräumig mit baulichen Anla-

gen überstellt, eine zusätzliche Bodenversiegelung beschränkt sich jedoch auf einen sehr ge-

ringen Umfang. In die Oberflächenstruktur des Bodens wird bis auf die o. g. baulichen Anlagen 

in Größenordnung der zulässigen Grundflächen sowie zusätzlich beim Rammen der Pfosten 

der Modultische nicht eingegriffen. 
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Festsetzung: 

Im sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen ist für die Photovoltaikmodule eine maximal 

zulässige Grundfläche (GR) von 15.000 m² festgesetzt. 

Zusätzlich sind neu zu errichtende bauliche Anlagen nachfolgende maximale Grundflächen 

zulässig: 

- 50 m² für Nebenanlagen für elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen. 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BAUNVO ist nicht zuläs-

sig. 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22, 23 BauNVO) 

Da es sich bei der Photovoltaikanlage um kein Gebäude im herkömmlichen Sinne handelt, wird 

keine Bauweise festgesetzt.  

Mithilfe von Baugrenzen werden überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

festgesetzt. Entlang der Plangebietsgrenze haben die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

eine Tiefe von 3,0 m. 

Um die Errichtung von Nebenanlagen wie Einfriedungen und Zäunen in diesen Bereichen zu 

ermöglichen, ist textlich festgesetzt, dass derartige Anlagen in den nicht überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig sind. Zulässig sind in diesen Bereichen auch unterirdisch verlaufende 

Kabel.  

Festsetzung: 

6.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Da zum jetzigen Bearbeitungsstand keine detaillierten Ergebnisse der Umweltprüfung vorliegen, 

können noch keine Aussagen zum Umfang der geplanten grünordnerischen Festsetzungen 

getätigt werden.  

Die grünordnerischen Festsetzungen werden im Laufe des Verfahrens in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und festgesetzt. 

7. Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die Erschließung der Photovoltaik-Freiflächenanlage erfolgt über vorhandenen Weg. Das Plan-

gebiet wird über die Straße ‚Lehmloch‘ von der bebauten Ortslage aus im Westen erschlossen. 

Solarmodule und Modultische sind innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht 

zulässig. 

Hingegen ist das Errichten von Zaunanlagen und von Nebenanlagen für elektrische und sons-

tige Betriebseinrichtungen sowie von Nebenanlagen für die Erschließung innerhalb der nicht 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
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Das Gelände selbst ist zum Teil mit Fahrzeugen befahrbar und bereits größtenteils versiegelt, 

sodass diesbezüglich voraussichtlich keine zusätzlichen Versiegelungen erforderlich werden. 

Ein Anschluss des Plangebietes an das örtliche Wasser- und Abwassernetz sowie an die Gas-

versorgung ist nicht erforderlich. 

Die Anbindung der PV-Anlagen an das öffentliche Stromnetz erfolgt über eine separate Anfrage 

beim zuständigen Energieanbieter. 

8. Nachrichtliche Übernahmen 

8.1  Altlasten 

Das Flurstück 93/1 der Flur 2 der Gemarkung Nauendorf wird im Altlastenkataster des Land-

kreises Saalekreis unter der Nummer 20549 als Altstandort „Anlage der LPG (T) Morl“ geführt. 

Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen keine sensible Nutzung darstellen, ist eine Nutzung zur 

nachhaltigen Energiegewinnung durch Solarmodule, trotz partieller Bodenbelastung, möglich. 

8.2 Kampfmittel 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Sondergebiet Photovoltaikanlagen „Ehemalige 

LPG-Stallanlagen“ sind keine Belastungen mit Kampfmitteln bekannt.  

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass Kampfmittel jeglicher Art niemals ganz ausge-

schlossen werden können. 

8.3 Denkmalschutz/Archäologie 

Im Geltungsbereich sind keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt. 

Dennoch gilt, Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals gem. § 9 Abs. 3 des DENKMAL-

SCHUTZGESETZES FÜR SACHSEN-ANHALT (DENKMSCHG LSA) sind bis zum Ablauf einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine wissenschaftliche Untersuchung durch das Lan-

desamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt oder vom ihm Beauftragte ist zu 

ermöglichen. Innerhalb dieses Zeitraums wird über das weitere Vorgehen entschieden. 

8.4 Wasserrecht 

Im Plangebiet werden mit Ausnahme von Trafostationen keine Gebäude bzw. baulichen Anla-

gen errichtet, für die eine Ableitung des Niederschlagswassers im herkömmlichen Sinne not-

wendig wird. 

Photovoltaikanlagen stellen keine mit Gebäuden vergleichbaren Bauwerke dar. Die Modultische 

überstellen zwar den Boden, versiegeln ihn allerdings nicht großflächig, sodass in den Versie-

gelungsgrad des Bodens nur geringfügig eingegriffen wird. 

An den Rändern der Module befinden sich „Abtropfkanten“, an denen sich die Niederschläge 

kurzfristig ansammeln und anschließend abtropfen. In den nicht überstellten Zwischengängen 

und seitlichen Abstandsflächen, aber auch auf den Flächen unter den Modultischen, kann das 

Regenwasser weiterhin ungehindert versickern. Anfallendes Oberflächenwasser der versiegel-

ten Bereiche, hier sind lediglich bauliche Anlagen wie Trafostationen und teilversiegelte Wege 

zu nennen, wird in den Seitenbereichen zur Versickerung gebracht. 



Stadt Wettin-Löbejün, Ortsteil Nauendorf 
Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaikanlage „Ehemalige LPG-Stallanlagen“ - Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB - Vorentwurf - 16 – 
 

   

  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 17.08.2020 

  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

8.5 Abfallbeseitigung 

Träger der Abfallbeseitigung ist der Landkreis Saalekreis. Die Entsorgung der anfallenden Ab-

fälle erfolgt durch den vom Landkreis beauftragten Dritten. 

Eine Entsorgung während der Betriebsphase ist für das Plangebiet nicht erforderlich. 

9. Brandschutz 

Die Stadt Wettin-Löbejün ist nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Nr.1 des Brandschutz- und Hilfeleis-

tungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt für den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleis-

tung in ihrem Gebiet zuständig und hat für eine ausreichende Löschwasserversorgung in ihrem 

Gebiet zu sorgen. 

Eine Brandgefahr der Module sowie der Gestelle besteht generell nicht. 

Im Falle eines Brandes ist ein kontrolliertes Abbrennen sicherzustellen und ein übergreifen der 

Flammen auf die benachbarten Grundstücke zu verhindern. 

Die örtliche Feuerwehr kann auf Wunsch bei Fertigstellung der Anlage mit den Anlagenbestand-

teilen vertraut gemacht und in die Örtlichkeit sowie die für den Brandbekämpfung relevanten 

Bestandteilen der Anlage eingewiesen werden. 

Zu Gebäuden (z. B. Wechselrichterstationen), welche mehr als 50 m von öffentlichen Verkehrs-

flächen entfernt sind, sind Zufahrten für die Feuerwehr sicherzustellen (§ 5 Abs. 1 BAUO LSA). 

Diese sind so anzulegen, dass sie ganzjährig auch mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des 

Rettungsdienstes nutzbar sind. Die Ausführung der Zufahrten ergibt sich aus der Richtlinie 

„Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“, bauaufsichtlich eingeführt gem. Anlage zur „VV TB 

Abschnitt A 2.2.1.1“. Stichstraßen und Sackgassen sind zu vermeiden. 

Trafo- bzw. Wechselrichterstationen müssen gekennzeichnet sein und die Zugänglichkeit ist zu 

gewährleisten. 

Auch die Zufahrt- und Zutrittsmöglichkeiten der Feuerwehr zu den Anlagenteilen kann gemein-

sam mit der örtlichen Feuerwehr erarbeitet werden. 

Baumbestände bzw. Begrünung (Neupflanzung oder im Bestand) im Bereich der Feuerwehrzu-

fahrten sind so zu konzipieren, dass für Feuerwehrfahrzeuge jederzeit eine ungehinderte 

Durchfahrtshöhe von mindestens 3,5 m gewährleistet wird (§§3, 5 Abs. 2, 14 und 50 BAUO 

LSA). 

Insgesamt ist im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanalgen der Pflanzenbewuchs stets gering 

zu halten. 

10. Planungsstatistik 

Art der Nutzung 
 

Fläche in ha 

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaikanlage  2,36 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung  0,07 

Gesamtfläche 
 

2,43  
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11. Verfahren 

11.1 Aufstellung 

Der Stadtrat der Stadt Wettin-Löbejün hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 für den Bebauungs-

plan Sondergebiet Photovoltaikanlage „Ehemalige LPG-Stallanlagen“ der Stadt Wettin-Löbejün, 

Ortschaft Nauendorf den Aufstellungsbeschluss gefasst. 

Der Aufstellungsbeschluss wird gemäß § 2 Abs. 1 BAUGB im Amtsblatt der Stadt Wettin-

Löbejün ortsüblich bekannt gemacht. 

11.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Für den vorliegenden Bebauungsplan wird eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BAUGB in Form einer öffentlichen Auslegung durchgeführt. Die Unterlagen können in der 

Zeit vom 10.09.2020 bis einschließlich 10.10.2020 in der Stadtverwaltung der Stadt Wettin-

Löbejün, Markt 1, 06193 Wettin-Löbejün, OT Löbejün während der Dienstzeiten eingesehen 

werden.  

Außerdem können die Unterlagen auf der Internetseite der Stadt Wettin-Löbejün: 

http://www.stadt-wettin-loebejuen.de unter der Rubrik „Wirtschaft – Flächennutzungspläne & 

Bebauungspläne“ eingesehen werden. 

11.3 Beteiligung der Behörden 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 

Planung berührt werden kann, werden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB an der Planung be-

teiligt. Sie werden zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-

rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BAUGB aufgefordert. 
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Anlage 2 

 

Auszug aus dem „Flächennutzungsplan der Gemeinde Nauendorf“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


